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und einem vergebenen Dienstleistungsauftrag an die Bochum-
Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (BOGESTRA)

Die Stadt Bochum erteilt anliegenden „Bescheid über die Gewährung eines
ausschließlichen Rechts gemäß Art. 3 Abs. 2 VO 1370/2007 in Verbindung
mit 5 8a Abs. 8 PBefG und einem vergebenen Dienstleistungsauftrag an die
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Bescheid über die Gewährung eines ausschließlichen Rechts gemäß Art. 3 Abs. 2 VO“,
1370/2007 in Verbindung mit 5 8a Abs. 8 PBefG und einem vergebenen Dienstleis-
tungsauftrag an die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (BO-
GESTRA) ‘

' 1. Ausschließliches} Recht

Die Stadt Bochum gewährt der BOGESTRA gemäß 5 8a Abs. 8 PBefG zum Schutz des be-
treuten Verkehrsangebots mit Wirkung zum 01.07.2019 das ausschließliche Recht, auf dem
durch die Anlage 3 nachgewiesenen Liniennetz Personenbeförderung im Linienverkehr mit
Bussen, Straßenbahnen und Stadtbahnen sowie sonstigen Kraftfahrzeugen (55 2 Abs. 1 und
2, 9 Abs. 1, 42 PBefG und 5 43 PBefG, sofern für die Allgemeinheit geöffnet) für die Laufzeit
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags nach folgenden Maßgaben durchzuführen:

a. Der räumliche Geltungsbereich des aueschiießiichen Rechts ist begrenzt auf das Ge-
„biet der Stadt Bochum. Der räumliche Geltungsbereich des durch die Stadt Bochum
gewährten ausschließlichen Rechts ist durch dasm Anlage 3 des öffentlichen Dienst—
ieistungsauftrages nachgeWiesene Liniennetz zur Personenbeförderung|m Linien—
verkehr mit Bussen, Straßenbahnen und Stadtbahnen sowie sonstigen Kraftfahrzeu-
gen (55 2 Abs 1 und 2, 9 Abs 1, 42 PBefG und 5 43 PBefG, sofern für die Allge-
‘meihheit geöffnet) Iinienbezogendargestellt.

b. 'Der zeitliche Geltungsbereich des ausschließlichen Rechts ist begrenzt auf die für
' die Linienverkehre der BOGESTRA geltenden Betriebszeiten mit einem zusätzlichen

zeitlichen Schutz von 30 Minuten vor Beginn und nach Ende der Betriebszeiten.

c. Das ausschließliche Recht wird für die Laufzeit des an die BOGESTRA vergebenen ,
öffentlichen Dienstleistungsauftrags bis zum 31.12.2041 erteilt.

2. Wirkmg des ausschließlichen Rechts

Die Ausschließlichkeit beinhaltet damit für die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauf-
trage bis zum 31. 12.2041 das Verbot für andere Verkehrsunternehmen, Linienverkehre|m
ÖSPV mit Bussen, Straßenbahnen und Stadtbahnen und sonstigen Kraftfahrzeugen als Ge-
nehmigungsinhaber oder Betriebsführer gemäß PBefG durchzuführen

3. Ausnahmen des aßschließlichen Rechts

Vom ausschließlicheh Recht sind folgende Verkehre ausgenommen, die von” anderen Ver-
kehrsunternehmen erbracht werden dürfen:

a. Linienverkehre anderer Verk-ehrsunternehr'nen, die das Liniennetz gemäß Anlage 3
berühren und Bestandteil des Nahverkehrspianes eines Nachbaraufgabenträgers
_sind, mit der dort vorgesehenen Bedienungsfunktion (Linienführung, Takt) für die
Laufzeit ihrer Liniengenehmigungen.

b. Linienverkehre anderer Verkehrsunternehmen mit Bussen gemäß 5 2 Abs. 1 Nr 3, 5
9,5 42, 5 43 (die für die Allgemeinheit geöffnet sind) PBefG, einschließlich Bürger-
busse bis maximal neun Personen Kapazität, mit einem Fahrgestpotential unter 20
Fahrgäste pro Tag und Linie.
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c. Veranstaltungsverkehre anderer Verkehrsunternehmen ungeachtet des genehmi-

gungsrechtlichen Status (Genehmigung gemäß 55 42, 43, einstweilige Eriaubnis ge-
mäß @ 20 PBefG).

Die Stadt Bochüm wird weitere (eigenwirt'schaftiiche oder gemeinwirtschaftliche) Linienver—

kehre vom adsschließiichen Recht ausnehmen (_z. B. durch Fortschreibung des NVP oder in

Form von Einzelgenehmigdngen), sofern diese die geschützten Verkehrsieistungen nicht be—.
einträchtigen. Gemeinwirtschaftiiche Verkehrsleistungen auf dem Gebiet der Stadt, die die
Stadt an andere Verkehrsunternehmen vergibt oder deren Vergabe durch einen anderen
Aufgabenträger ihre Zustimmung gefunden hat, sind von dem.ausschließiichenRecht ausge-
nommen.

Begründung

1. Sachverhalt

Die Stadt Bochum istm ihrem Zuständigkeitsgebiet @ 3 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über den
öffentiicheh Personennahverkehrm NRW (ÖPNVG NRW) Aufgabenträgerin für den ÖSPV
(Bus/Straßenbahn/Stadtbahn/sonstige Kraftfahrzeuge) und damit zuständige BehördeIm
Sinne von Art. 2 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vom 23. Oktober 2007 über öffent—
liche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur—Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (VO 1370/2007) und der Verord-
nung (EU) Nr 2016/2338 vom 14. Dezember 2016 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für iniändische Schienenpersonenverkehrs-
dienste. Die Stadt Gelsenkirchen ist inihrem Zuständigkeitsgebiet @ 3 Abs 1 S. 1 ÖPNVG
NRW ebenfalls Aufgabenträgerin für den ÖSPV und damit zuständige Behörde im Sinne von

' Art. 2 lit. c der VO 1370/2007.

Die Städte Bochum und Gelsenkirchen sind eis Mitglieder im Zweckverband Verkehrsver—
bund Rhein—Ruhr auch Mitglieder der Behördengruppe des Verkehrsverbundes Rhein—Ruhr
(VRR) gem. 5 Sa VRR—Zweckverbandsatzung aufgrund der Beschiussfassungen der Stadt
Bochum vom 11.12.2014 und der Stadt Gelsenkirchen vom 19.02.2015.

Zur Sicherung einer ausreichenden Verkehrébedienung entsprechend dem für ihr Gebiet gei-
tenden Nahverkehrspiänen und den diesen ausfüiienden Stadtratsbeschlüssen haben die
Stadt Bochum und die Stadt Gelsenkirchen beschlossen in Zusammenarbeit mit der Ver—
kehrsverbund Rhein-RuhrAöR (VRR) einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) über
die Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten im Wege der Direktvergabe ge—
mäß Art. 5 Abs. 2 VO 1370/07 an die Bochum—GelsenkirchenerStraßenbahnen AG (BOGE-
STRA) zu vergeben. Der Ratder Stadt Bochum hat den öDA in seiner Sitzung am
11.04.2019 beschlossen. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat den öDA am 28.03.2019 be-
schlossen. Die Weisung an den Vorstand der BOGESTRA sowie der die Direktvergabe ge-
mäß den Statuten des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) abschließende

’ Finanzierungsbescheid datieren vom 07.05.2019.

Der öffentliche Dienstlei’stungsauftrag urhfasst sämtliche Linienverkehre der BOGESTRA mit
Bussen und sonstigen Kraftfahrzeugen gemäß 5 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3, 5 9, 5 42 PBefG und
für die Allgemeinheit geöffnete Linienverkehre gemäß 5 43 PBefG.

Das ausschließliche Recht dient dem Schutz der von dem öDA umfassteh Verkehrsieistun-
gen der BOGESTRAm Bochum. Der räumliche Geltungsbereich des ausschließlichen
Rechts ist begrenzt auf das Gebiet der Stadt Bochum Der räumliche Geltungsbereich des
durch die Stadt Bochum gewährten ausschließlichen Rechts ist durch das|n Anlage 3 des
öffentlichen Dienstleistuhgsaufirages nachgewiesene Liniennetz zur Personenbeförderung
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im Linienverkehr mit Bussen, Straßenbahnen und Stadtbahnen sowie sonstigen Kräftfahr-

zeugen (5% 2 Abs. 1 und 2, 9 Abs. 1, 42 PBefG und 5 43 PBeäfG, sofern für die Allgemeinheit
geöffnet) linienbezogen dargestellt.

2. Rechtslage

2.1 Formelle Rechtmäßigkeit

Die Stadt Bochum gewährleistet im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge die Bereitstellung eines

ieistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrsangebots auf ihrem Gebiet Die Stadt Bo-
chum ist zuständige Aufgabenträgerin und zuständige örtliche Behörde für den ÖPNV und

" für die Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung der Bevölkerung auf ihrem
Gebiet zuständig (55 1 4 RegG, @ 8 Abs. 3 PBefG, Art. 2 lit. b VO 1370/2007, 5 3 Abs. 1
ÖPNVG NRW). Sie trägt die Verantwortung für Planung, Organisation, Ausgestaltung und

‚ Finanzierung des ÖPNV, sofern er auf Genehmigungen des PBefG beruht (ÖSPV).

‘ Die Stadt Bochum bedient sich zur Sichersteiiung des ÖPNV für das von ihr festgelegte und
auf ihrem Gebiet liegende Liniennetz der BOGESTRA. Hierzu hat die Stadt Bochum gemein—
sam mit der Stadt Gelsenkirchen einen öffentlichen Diénstleistungsauftrag an die BOGE—
STRA vergeben. '

‚Die gemäß 5 14 Abs 1 Nr. 1 PBefG ahhörungsberechtigten Verkehrsuntemehmen sind ge-
mäß @ 28 Ven1vaitungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein—Westfale‘n (VWVfG NRW)
schriftlich über die beabsichtigte Gewährung eines ausschließlichen Rechts unter Mitteilung
des beabsichtigten räumlichen und zeitlichen Geltungsbereichs informiertworden. ihnen
wurde binnen einer Frist von zwei Wochen Geiegenheit zu Stellungnahme gegeben Es wur—
den keine Einwendungen erhoben. >

2.2 Materielie Rechtmäßigkeit

Der öffentliche Dienstleistungsauftrag wurde von der Stadt Bochum gemeinsam mit der Stadt
Gelsenkirchen rechtmäßig nach den Bestimmungen der VO 1370/2007In der Fassung der
VO 2016/2338 und des PBefG an die BOGESTRA vergeben.

Das PBefG enthäit diefßefugni‘s zur Direktvergabe gemäß Art. 5Abs. 2 VO 1370/2007 in 5
83 Abs. 3 PBefG. Diese Befugnis steht der Stadt Bochum— ebenso w e der Stadt Gelsenkir—
c'hen—als Aufgébenträgerfür den straßengebundenen ÖPNV gemäß 5 3 Abs. 2 Satz 2.
ÖPNVG NRW zu.

Das ausschließliche Recht ist in 5 4 des gemeinsam mit der Stadt Ge senkirchen vergebe-
nen öffentlichen Dienstleistungsauftrags ausreichend bestimmt beschrieben, um es in die-
sem Bescheid vollziehen zu können

Die Gewährung eines aUsschließiichen Rechts zumSchutze der vom öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag erfassten und ihrem Gebiet‘zuzuordnenden Linienverkehre steht im Ermessen
der Stadt Bochum als zuständige örtliche Behörde (@ 8a Abs. 8 Satz ' PBefG).

Die Stadt Bochum hat sich aus folgenden Gründen zur Gewährung eines ausschiießiichen
Rechts entschieden: ‘

Die Linienverkehre der BOGESTRA sind betrieblich wirtschaftlich verkehrlich und raum—
strukturell integriert. « ‘

Durch die verkehriiche integration werden insbesondere eine flächendeckende Raumer—
schiießung und integrierte sowie leistungsfähigeVerkehrsbedienung sichergestellt und ge-
stärkt. Bedingt durch die sehr enge räumliche Nähe zwischen den be den Städten ‚ermöglicht
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die verkehrliche integration ein einheitiiches und leistungsfähiges Linienneiz, das eine Viei-
Zahl städteübergreifender Verbindungslinien als auch Linien“im Grenzbereich zur Verzah-

nung der Siedlungsgebiete beinhaltet. Durch die verkehriiche Integration kann durch entspre—

chende Taktung der Linien den Fahrgästen‚das Umsteigen zwischen den Linien erleichtert

und auch eine verkehrsmittelübergreifende Anschlusssicherung gewähriéistet werden.

'Die betriebliche integration ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb durch einen effizienten

Einsatz von Fahrpersonai und Fahrzeugen durch eine optimale Umiauf’- und Dienstpianung,
der das wirtschaftliche Ergebnis der betreuten Verkehrsieistungen verbessert. Die Abstim-
mung der Anschlüsse sowohl in der Planungder Abfahrtszeiten als auch|m Störungsma—
nagement wird vereinfacht, da dies innerhalb eines Unternehmens gehandhabt werden
kann. Über die Leitstelle ist eine gemeinsame Betriebssteuerung fiir alle Betriebszweige si-
chergesteiit. Bei Störungen|m Straßenbahnnetz kann schneller und flexibler reagiert werden,
um Schienenersatzverkehre mit Bussen zu organisieren. Aueh Sondersituationen wie Be-

. darfsspitzen können flexibel und wirtschaftlich abdeckt werden. Dies ist insbesondere des-
wegen erforderlich, da aufgrund der in der Stadt Gelsenkirchen belegenen Veltins-Arena und
dem in der Stadt Bochum belegenem Vonovia Ruhrstadion zwei große Veranstaitungsstätien
an das gemeinsame Straßenbahnnetz angebunden. sind und insoweit ein störungsfreier'Ver-
anstait'ungsverkehr gewährleistet werden muss.

Die wirtschaftliche integration bewirkt, dass Linienverkehre mit einem hohen Kostende—
' ckungsgrad und solche mit einem niedrigen Kostendeckungsgrad per Saido im Ergebnis der
gemeinwirtschaftiichen Leistung der BOGESTRA zusammengefasst und zum Ausgleich ge—
bracht werden. Hierdurch wird der Ausgleichsbedarf erheblich gesenkt und eine wirtschaftli-
che Verkehrsgestaltung ermöglicht (@ 8 Abs. 3a Satz 1 PBefG). Das entspricht den berech-
tigten interessen der Stadt Bochum, den Ausgleichsbedarf für den betrauten Linienverkehr
möglich gering zu halten. Bei einer fehienden wirt3chaftiichen integration des Verkehrsnet-
zes besteht das Risiko, dass Verkehrsunternehmen die ertragsreichen Linien aus dem Ge-
samtnetz ausbrechen und eigenwirtschaftlich betreiben, während die Bedienung der zu—

, schussbedürftigen Linien von Seiten der öffentlichen Hand sichergesteiit werden müssen.
Um diem Nahverkehrspian definierten Standards der ausreichenden Verkehrsbedienung
sicherzustellen, wären folglich hohe Zahlungen seitens der öffentlichen Hand zu leisten. ,

’ Durch wirtschaftliche integration wird der Zuschussbetrag durch die Städte Bochum und Gel; '
senkirchen reduziert werden.

Es kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass andere Verkehrsimternehmen Anträge
für einzelne, wirtschaftlich IUkrative Linien steilen. Wegen des Vorrangs der Eigenwirtschaft-
lichkeit müsste soichen_Anträgen siattgegeben werden und das vergebene Gesamtnetz
würde geschwächt werden.

Gegen dieses Risiko kann die Stadt Bochum dadurch vorbeugen, dass sie Versagungs-
gründe gemäß 5 13 PBefG setzt.

» Als zwingende Versagungsgrüncie kommen 5 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG, nämiich die Gewäh—
rung eines ausschließlichen Rechts gemäß diesem Bescheid oderä 13 Abs. 2 Nr. 3 lit d
PBefGm Betracht, der Verkehrsnetze und Linienbündei in Nahverkehrspiänen schützt (Ab—
wehr sog. Rosinenpickerei).

Die Stadt Bochum hat entschieden, neben dem Versagungsgrund des 5 13 Abs. 2 Nr. 3 lit. d
PBefG auch ein ausschließliches Recht zur Abwehr von Anträgen dritter Verkehrsunterneh-
men zu gewähren.

Der Versägungsgrund der Rosinenpickerei allein ist aus Sicht der Stadt Bochum nicht ausrei—
chend sicher, um den öffentlichen Dienstleistungsauftrag bis zum Ende seiner Laufzeitin sei—
nem vollen Bestand zu schützen. >
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DerVersagungsgrund ist mit dern novellierten PBefG zum 01.01 .2013 in Gesetzeskraft er—
' Wachsen. Zu seinen materiellen Anforderungen (Vorhandensein eines Verkehrsnetzes oder

_ eines Linienbündeis im Nahverkehrspian) liegt noch keine ober— oder höchstric‘hteriiche
Rechtsprechungvor, sodass- Risiken bestehen, dass das durch die Linien der BOGESTRA
gebildete Verkehrsnetz als solches im Sinne von 5 13 Abs; 2 Nr. 3 lit. d PBefG nicht aner-
kannt wird oder die Linienbündeiung im Streitfalie keinen Bestand hat.

in dieser Situation der rechtlichen Unéicherheit entspricht es einem vora'usschauenden Ver-
waltungshandein der Stadt Bochum und macht es erforderlich, auch ein ausschließliches
Recht zum Schutz des öffentlichen Dienstleistungsauftrags als weiteren Versagungsgrund zu
gewähren. ‚ -

Das ausschließiiche Recht ist weiterhin erforderlich, um eigenwirtschaftliche initiativverkehre,
die keinen unmittelbaren Bezug zum Gesamtnetz haben, aber ein erhebliches Fahrgestpo—
tenzial von der betreuten Verkehrsieistung abziehen könnten, auszuschließen.

Die Ausgestaltung des ausschließlichen Rechts ist angemessen. Das ausschließliche Recht
beschränkt sich auf den Schutz der im öffentlichen Dienstleistungsaufirag vergebenen Ver-
kehrsieistungen. ' ' '

Der räumliche Geltungsbereich ist in der Anlage 3 des öffentlichen Dienstleistungsauftrages
nachgewiesenen Liniennetz Personenbeförderung im Linienverkehr mit Bussen, Straßen-
bahnen und Stadtbahnen sowie sonstigen Kraftfahrzeugen (55 2 Abs. 1 und 2, 9 Abs._1‚ 42
PBefG und @ 43 PBefG, sofern für die Allgemeinheit geöffnet) eindeutig bestimmt. Innerhalb

' des Stadtgebietes gewährleistet das Liniennetz gemäß der Anlage eine ausreichende Ver-
kehrsbedienung für alle Stadt— und Ortsteile. Aufgrund des A'ngebotsstandards der BOGE-
STRA ist eine sehr hohe Marktausschöpfung gegeben, die im Falle von Verkehren Dritter

' eine Schwächung der Linienverkehre des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zur Folge
hätte. '

Die zeitliche Geltung des auséchiießiichen Rechts ist gemäß den Bedienungszeiten der BO—
GESTRA festgelegt, die den Festlegungen des Nahverkehrsplans der Stadt Bochum ent
sprechen. . '

Vom ausschließlichen Recht ausgenommen sind Verkehrsieistungen anderer Verkehrsunter—
nehmen, die das Verkehrsangebot des Gesamtnetzes ergänzen. lm Ausgangspunkt werden
die im Zeitpunkt des Bescheideriasses vonanderen Verkehrsunternehmen mit Unternehmer—
status nach dern PBefG erbrachten Linienverkehre zugeiassen. ' '

Die Ausnahmen vom ausschließlichen Recht sind durch die getroffenen Bezugnahmen auf
objektive und transparente Quellen _(Nahverkehrsplan, Liniengenehmigungen, Fahrplan) so—
wie Auskunftsstelieén ausreichend bestimmt. Linienverkehre mit einem geringen Fahrgestpo—
tenziai werden gemäß 5 8a Abs. 8 Satz 4 PBefG zugelassen und für die Rechtspraxis aus— ' .
reichend bestimmt. ‚ fl "

Wegen der langen Laufzeit der Rechtsgewähning räumt die Stadt Bochum jedem Verkehrs-
unternehmen die Möglichkeit ein, einen beabsichtigten eigenwirtschaftlichen Verkehr vorzu—
schlagen und einen Antrag auf eine Ausnahmebewiiiigung vom ausschließlichen Recht für
diesen Verkehr zu stellen. Die Stadt Bochum wird solche Anträge pflichtgemäß daraufhin _
prüfen, in weichem Maße sie die an die BOGESTRA vergebenen Verkehrsieistungen beein—‘
trächtigen. Im Faiie einer unerheblichen Beeinträchtigung werden sie für diese Verkehre eine
Ausnahme vom ausschließlichen Recht bewilligen.

Die Stadt Bochum wird gemeinwirtschaftiiche Verkehrsleistungen auf ihrem Gebietzuiassen,
die sie an andere“Verkehrsunternehmen vergibt oder deren Vergabe durch einenanderen
Aufgabenträger ihre Zustimmung gefunden hat.
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3. Bekanntmachung

Die Gewährung des aus'schließiichen Rechts mit den Festlegungen"in diesem Bescheid wird
durch die Stadt Bochum auf ihrer Internetseite undin ihrem Amtsblatt bekannt gegeben.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist bei demOberbürgermeister der Stadt Bochum Willy—
Brandt-Platz 26, 44777 Bochum zu erheben.

Mit freundlichen Grüßen ‘

Bochum, den @8 . './M .2019

‘ Der Oberbürgermeister

/4;2‚
Thomas Eiskirch

_ Anlage:

Der angesprochene Linienhetzpiän

- Anlage 3 des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (Liniennetz zur Personenbeförde-
rung im Linienverkehr mit Bussen, Straßenbahnen und Stadtbahnen sowie sonstigen
Kraftfährzeugen (55 2 Abs 1 und 2 9 Abs 1 42 PBefG und 5 43 PBefG sofern für
die Allgemeinheit geöffnet)) -—

kann unter folgendem Link eingesehen werden; http://www.bochum.dé/direktverqabe-oean
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